
Unterschriftenliste

Vorname Name Ort, Datum Unterschrift

M Max Mustermann 14.11.2025, Graz Max M.
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Betrieb: Startnummer:

Landwirtschaftliche
Mitteilungen

QR-Code zum 
Online-Voting. Auf 
stmk.lko.at/vifzack 
können Sie täglich 
abstimmen

Hiermit willige ich ein, dass die von mir in die Liste eingetragenen personenbezogenen Daten zu meiner Person öffentlich zugänglich und dem-
nach für dritte Personen einsehbar sind. Ich kann meine Einwilligung jederzeit ohne Angabe von Gründen widerrufen. Durch den Wider-
ruf meiner Einwilligung wird die Rechtmäßigkeit der bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung meiner Daten nicht berührt. Der Widerruf ist 
zu richten an die Redaktion der Landwirtschaftlichen Mitteilungen der Landwirtschaftskammer Steiermark, Hamerlinggasse 3, 8010 Graz.
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Datenschutzinformation: Die erhobenen Daten dienen ausschließlich der Auswertung der Wahl zum „Vifzack 2026“ und werden nach 
Beendigung des Auswahlverfahrens vernichtet (Datenschutzerklärung stmk.lko.at/datenschutz). Das Voting beginnt am 14.11.2025, 
12 Uhr und endet am 15.12.2025, 12 Uhr. Die Unterschriftenlisten müssen im Original (keine Kopien, kein PDF) bis Voting-Ende am 
15.12.2025, 12 Uhr in der Redaktion der Landwirtschaftlichen Mitteilungen (Hamerlinggasse 3, 8010 Graz) einlangen. Zulässig sind aus-
schließlich die postalische Übermittlung und die Abgabe in der Redaktion. Es werden nur Unterschriftenlisten akzeptiert, die gänzlich 
der den teilnehmenden Betrieben übermittelten offiziellen Liste (Muster) entsprechen. Eine Person kann eine Stimme pro Tag abgeben. 
Die Stimmabgabe ist ab Vollendung des 14. Lebensjahres möglich. Mitarbeiter:innen der LK Steiermark sind von der Abstimmung aus-
geschlossen. Jede Zelle einer Zeile muss – wie in der Musterzeile ersichtlich – einzeln, handschriftlich ausgefüllt werden. Wiederho-
lungszeichen oder dergleichen sind unzulässig. Die Landwirtschaftlichen Mitteilungen behalten sich das Recht vor, die abgegebenen 
Unterschriftenlisten auf deren Regelkonformität zu überprüfen und im Fall des Verstoßes das Endergebnis entsprechend zu korrigieren.


